
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Herausgabe 
Verlag und Druck: Stadt Ludwigshafen 
am Rhein (Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit) 
Rathaus, Postfach 21 12 25 
67012 Ludwigshafen am Rhein 
www.ludwigshafen.de 
 
Verantwortlich: Sigrid Karck 
 
Ausgabe - Nr.:     54/2020 
ausgegeben am:   22. Juli 2020 

 
 

Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Rheingönheim treten am  

Mittwoch, 29. Juli 2020, 18 Uhr, 
Sitzungszimmer des Gemeindehauses Rheingönheim, 

Hauptstraße 210, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Bebauungsplan Nr. 662 "Eisenbahnstraße - Hauptstraße" - Information vor 
Aufstellungsbeschluss 

 
Hinweis: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 22.07.2020 
 
gez. 
Wilhelm Wißmann 
Ortsvorsteher 
 
 
  



 
Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF Colors & Effects GmbH vom 22.05.2019 zur wesentlichen Änderung der Lackfarben-
Fabrik. 
Vorhaben:   Nachrüstung der Lagerbehälter B 204 und B 211( Druckentlastungseinrichtungen). 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 
Bau C 206, Anlagen-Nr. 12.15. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 
Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 
Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 
keine Änderungen. 

 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 22.07.2020 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Schwarz 
Beigeordneter 
 
 
  



 
Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 03.05.2019 zur wesentlichen Änderung der TEDA-Fabrik,  
Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstung bei der Herstellung von Hydroxyalkylacrylaten. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 
Bau H 530, Anlagen-Nr. 06.01, Gemarkung Friesenheim, Flurst.Nr.: 2539/42. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung  
 
der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 
Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 
Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 
keine Änderungen. 

 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 22.07.2020 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez 
Schwarz 
Beigeordneter 
 
 
  



 
Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin  

für den  
Wahlkreis 36 Ludwigshafen I 

 
Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am Sonntag, dem 14. März 2021; 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen 
 
Am Sonntag, dem 14. März 2021, findet die Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz statt. 
 
Die Parteien, mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und Stimmberechtigten, die einen 
Wahlkreisvorschlag einreichen wollen, werden gemäß  
§ 26 Landeswahlordnung (LWO) hiermit aufgefordert, 
 

der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 

36, Ludwigshafen I 

in 67012 Ludwigshafen, Postfach 21 12 20 

 
möglichst frühzeitig,  
 

spätestens am 75. Tag vor der Wahl - Dienstag, 29. Dezember 2020 - bis 18 Uhr, 
 
die Wahlkreisvorschläge mit den in § 41 Abs. 2 Landeswahlgesetz (LWahlG) benannten Nachweisen schriftlich 
einzureichen (§ 36 LWahlG – Einreichungsfrist). 
 
Die Wahlkreisvorschläge einschließlich der vorgeschriebenen Anlagen sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden. Stellt die Kreiswahlleiterin Mängel fest, so benachrichtigt sie sofort die Vertrauensperson und fordert 
sie auf, behebbare Mängel noch vor Ablauf der vorgenannten Einreichungsfrist zu beseitigen (§ 41 Abs. 1 Satz 
2 LWahlG). Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 
behoben werden (§ 41 Abs. 2 LWahlG). 
 
Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Wahl mit Wahlvorschlägen und für das Wahlvorschlagsverfahren 
sind insbesondere die §§ 32 bis 43 LWahlG sowie die §§ 26 bis 32 der Landeswahlordnung (LWO). 
 
Im Einzelnen ist bei der Aufstellung und Einreichung von Wahlkreisvorschlägen  
Folgendes zu beachten: 
 
1. Wahlvorschlagsrecht 
 
Nach § 33 LWahlG können Wahlkreisvorschläge von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen und auch von Stimmberechtigten eingereicht  
werden. 
 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann in jedem Wahlkreis nur einen Wahlkreisvorschlag einreichen (§ 33 
Abs. 2 LWahlG). 
 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen den Namen der  
einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese 
enthalten.  
 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten ist ein Kennwort anzugeben (§ 33 Abs. 3 LWahlG). 
 
Der Wahlkreisvorschlag muss den Namen des Bewerbers enthalten. Neben dem Bewerber kann ein 
Ersatzbewerber aufgeführt werden (§ 34 Abs. 1 LWahlG). 
 
 
 
 



 
In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende  
Vertrauensperson bezeichnet werden, die berechtigt sind, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet 
hat, als Vertrauensperson und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson (§ 33 Abs. 5 LWahlG). 
 
2. Anforderungen an die Bewerber und Ersatzbewerber 
 
Als Bewerber oder Ersatzbewerber in einem Wahlkreisvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung kann 
nur vorgeschlagen werden, wer 

- nach § 32 LWahlG wählbar ist, 

- nicht Mitglied einer anderen Partei oder Wählervereinigung ist (§ 37 Abs. 1 Satz 1 und 2 LWahlG), 

- in einer Mitgliederversammlung oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 
37 Abs. 3 LWahlG einzeln in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 

- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich  
(§ 33 Abs. 4 LWahlG). 

 
Ein Bewerber oder Ersatzbewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in  
einem Wahlkreisvorschlag benannt werden (§ 34 Abs. 2 LWahlG). 
 
3. Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge 
 
Der Wahlkreisvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 9 zur Landeswahlordnung eingereicht werden. Er 
muss nach § 28 LWO in Maschinen- oder Druckschrift folgende Angaben enthalten 

- den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, den Tag der Geburt, den Geburtsort und die 
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie 

- den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten deren Kennwort. 

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen von mindestens drei Mitgliedern des 
Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein Landesverband, so müssen die Wahlkreisvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem 
vorstehenden Satz unterzeichnet sein. 
 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre 
Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten. 
 
4. Feststellung der Parteieigenschaft / Eigenschaft als Wählervereinigung 
 
4.1 Satzung, Programm und satzungsgemäße Bestellung 
 
Mit der Einreichung von Wahlvorschlägen müssen Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im 
Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht 
ununterbrochen vertreten sind, 

- ihre schriftliche Satzung, 

- ihr schriftliches Programm und 

- die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 

spätestens zum Ablauf der Einreichungsfrist nachweisen. 
 



 
4.2 Weitere Nachweise über die Parteieigenschaft / Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigung 
 
Dem Wahlvorschlag einer Partei sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Parteiengesetzes und dem Wahlvorschlag einer Wählervereinigung Nachweise über die Eigenschaft als 
mitgliedschaftlich organisierte Wählvereinigung beigefügt werden (§ 33 Abs. 1 S. 3 LWahlG). 
 
5. Unterstützungsunterschriften für Wahlkreisvorschläge 
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im  
Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht 
ununterbrochen vertreten sind, sowie Wahlkreisvorschläge von Stimmberechtigten müssen nach § 34 Abs. 3 
Satz 3 LWahlG i. V. m. § 28 Abs. 4 LWO von mindestens  
 

125 Stimmberechtigten des Wahlkreises 
 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Stimmberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Wahlkreisvorschläge nachzuweisen.  
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung  
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern, die von der Kreiswahlleiterin auf Anforderung kostenfrei 
geliefert werden, zu erbringen.  

- Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben.  

- Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Wahlvorschlag  
einreichen will, sind außerdem bei Parteien und Wählervereinigungen deren  
Namen  und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei  
Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten deren Kennwort anzugeben.  

- Parteien und Wählervereinigungen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder 
einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach  
§ 37 LWahlG zu bestätigen. 

 
Die Stimmberechtigten, die einen Wahlkreisvorschlag unterstützen, müssen die  
Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift  
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben (§ 28 Abs. 4 Nr. 2 LWO). 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindeverwaltung, 
bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
betreffenden Wahlkreis stimmberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Stimmrechts sind vom Träger 
des Wahlvorschlags bei der Einreichung des Wahlkreisvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu 
verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Stimmrechts beantragt, muss nachweisen, dass 
der Betreffende den Wahlkreisvorschlag unterstützt (§ 28 Abs. 4 Nr. 3 LWO).  
 
Die gültigen Unterschriften und Bescheinigungen des Stimmrechts der Unterzeichner müssen bei der 
Einreichung der Wahlkreisvorschläge vorliegen. Sie können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich 
nicht nachgereicht werden, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. Ein Stimmberechtigter 
darf nur einen Wahlkreisvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlkreisvorschläge unterzeichnet, so 
ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlkreisvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 3 LWahlG, § 28 Abs. 4 Nr. 
4 LWO). 
 
 



 
Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetzlich geforderte Mindestzahl  
hinaus vorsorglich weitere Unterschriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle  
Unterschriften als gültig anerkannt werden können. 
 
6. Verbot der Listenverbindung 
 
Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen ist gemäß § 38 LWahlG 
nicht zulässig. 
 
7. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag 
 
Dem Wahlkreisvorschlag sind gemäß § 28 Abs. 5 LWO beizufügen 

- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und dass er für keinen 
anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber gegeben hat, 
sowie bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen die nach § 37 Abs. 5 Satz 3 und 
4 LWahlG vorgeschriebene Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der 
Kreiswahlleiterin, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei 
oder Wählervereinigung ist, jeweils nach dem Muster der Anlage 11, 

- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung nach dem Muster der Anlage 12 zur 
Landeswahlordnung, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, sowie 

 

- bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden 
ist, mit den nach § 37 Abs. 5 Satz 2 LWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 13 zur Landeswahlordnung gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 14 zur Landeswahlordnung abgegeben werden. 

 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im Deutschen Bundestag und 
von Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht ununterbrochen 
vertreten sind, und Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten sind außerdem beizufügen: 

- die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Stimmrechts der 
Unterzeichner, 

- die schriftliche Satzung der Partei oder Wählervereinigung, ihr schriftliches Programm und der Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes des Landesverbandes oder, wenn ein solcher nicht 
besteht, der Vorstände der nächstniedrigen  
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 

- die Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes oder die 
Nachweise über die Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung. 

 
8. Vordrucke zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen 
 

Die zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden auf  
Anforderung von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert; dies kann auch durch elektronische Bereitstellung 
erfolgen. 
 
9. Gesetzliche Grundlagen 
 
Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Landtagswahl 2021 sind 
 
- das Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

24. November 2004 (GVBl. S. 519), zuletzt geändert durch das Achte Landesgesetz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes vom 26.09.2019 (GVBl. S. 297).  

 
 



 
- die Landeswahlordnung (LWO) vom 06. Juni 1990 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch die Sechste 

Landesverordnung zur Änderung der Landeswahlordnung vom     31. Juli 2015 (GVBl. S. 241). 
 
Derzeit befinden sich erforderliche Anpassungen und Änderungen des Landeswahlgesetzes und der 
Landeswahlordnung in der Vorbereitung. Auf wesentliche Änderungen wird - unmittelbar nach 
Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Rheinland-Pfalz - im Internetangebot des 
Landeswahlleiters sowie in den einschlägigen Informationsbroschüren hingewiesen. 
 
10. Dienststelle der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters 
 
Die Anschrift der Kreiswahlleiterin lautet: 
 

Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 

36 Ludwigshafen I 

Postfach 21 12 20 

67012 Ludwigshafen 

 
 
Ludwigshafen, 22.07.2020 
 
Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 
36 Ludwigshafen I 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
 
 
 

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin  
für den  

Wahlkreis 37 Ludwigshafen II 
 

Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am Sonntag, dem 14. März 2021; 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen 

 
Am Sonntag, dem 14. März 2021, findet die Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz statt. 
 
Die Parteien, mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und Stimmberechtigten, die einen 
Wahlkreisvorschlag einreichen wollen, werden gemäß  
§ 26 Landeswahlordnung (LWO) hiermit aufgefordert, 
 

der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 

37 Ludwigshafen II 

in 67012 Ludwigshafen, Postfach 21 12 20 

 
möglichst frühzeitig,  
 

spätestens am 75. Tag vor der Wahl - Dienstag, 29. Dezember 2020 - bis 18 Uhr, 
 

die Wahlkreisvorschläge mit den in § 41 Abs. 2 Landeswahlgesetz (LWahlG) benannten Nachweisen schriftlich 
einzureichen (§ 36 LWahlG – Einreichungsfrist). 
 
Die Wahlkreisvorschläge einschließlich der vorgeschriebenen Anlagen sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden. Stellt die Kreiswahlleiterin Mängel fest, so benachrichtigt sie sofort die Vertrauensperson und fordert 
sie auf, behebbare Mängel noch vor Ablauf der vorgenannten Einreichungsfrist zu beseitigen (§ 41 Abs. 1 Satz  



 
2 LWahlG). Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 
behoben werden (§ 41 Abs. 2 LWahlG). 
 
 
Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Wahl mit Wahlvorschlägen und für das Wahlvorschlagsverfahren 
sind insbesondere die §§ 32 bis 43 LWahlG sowie die §§ 26 bis 32 der Landeswahlordnung (LWO). 
 
Im Einzelnen ist bei der Aufstellung und Einreichung von Wahlkreisvorschlägen  
Folgendes zu beachten: 
 
1. Wahlvorschlagsrecht 
 
Nach § 33 LWahlG können Wahlkreisvorschläge von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen und auch von Stimmberechtigten eingereicht  
werden. 
 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann in jedem Wahlkreis nur einen Wahlkreisvorschlag einreichen (§ 33 
Abs. 2 LWahlG). 
 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen den Namen der  
einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese 
enthalten.  
 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten ist ein Kennwort anzugeben (§ 33 Abs. 3 LWahlG). 
 
Der Wahlkreisvorschlag muss den Namen des Bewerbers enthalten. Neben dem Bewerber kann ein 
Ersatzbewerber aufgeführt werden (§ 34 Abs. 1 LWahlG). 
 
In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende  
Vertrauensperson bezeichnet werden, die berechtigt sind, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet 
hat, als Vertrauensperson und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson (§ 33 Abs. 5 LWahlG). 
 
2. Anforderungen an die Bewerber und Ersatzbewerber 
 
Als Bewerber oder Ersatzbewerber in einem Wahlkreisvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung kann 
nur vorgeschlagen werden, wer 

- nach § 32 LWahlG wählbar ist, 

- nicht Mitglied einer anderen Partei oder Wählervereinigung ist (§ 37 Abs. 1 Satz 1 und 2 LWahlG), 

- in einer Mitgliederversammlung oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 
37 Abs. 3 LWahlG einzeln in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 

- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich  
(§ 33 Abs. 4 LWahlG). 

 
Ein Bewerber oder Ersatzbewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in  
einem Wahlkreisvorschlag benannt werden (§ 34 Abs. 2 LWahlG). 
 
3. Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge 
 
Der Wahlkreisvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 9 zur Landeswahlordnung eingereicht werden. Er 
muss nach § 28 LWO in Maschinen- oder Druckschrift folgende Angaben enthalten 

- den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, den Tag der Geburt, den Geburtsort und die 
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie 

 



 

- den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten deren Kennwort. 

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen von mindestens drei Mitgliedern des 
Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein Landesverband, so müssen die Wahlkreisvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem 
vorstehenden Satz unterzeichnet sein. 
 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre 
Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten. 
 
4. Feststellung der Parteieigenschaft / Eigenschaft als Wählervereinigung 
 
4.1 Satzung, Programm und satzungsgemäße Bestellung 
 
Mit der Einreichung von Wahlvorschlägen müssen Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im 
Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht 
ununterbrochen vertreten sind, 

- ihre schriftliche Satzung, 

- ihr schriftliches Programm und 

- die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 

spätestens zum Ablauf der Einreichungsfrist nachweisen. 
 
4.2 Weitere Nachweise über die Parteieigenschaft / Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigung 
 
Dem Wahlvorschlag einer Partei sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Parteiengesetzes und dem Wahlvorschlag einer Wählervereinigung Nachweise über die Eigenschaft als 
mitgliedschaftlich organisierte Wählvereinigung beigefügt werden (§ 33 Abs. 1 S. 3 LWahlG). 
 
5. Unterstützungsunterschriften für Wahlkreisvorschläge 
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im  
Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht 
ununterbrochen vertreten sind, sowie Wahlkreisvorschläge von Stimmberechtigten müssen nach § 34 Abs. 3 
Satz 3 LWahlG i. V. m. § 28 Abs. 4 LWO von mindestens  
 

125 Stimmberechtigten des Wahlkreises 
 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Stimmberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Wahlkreisvorschläge nachzuweisen.  
 
Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen dürfen erst nach  
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung  
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern, die von der Kreiswahlleiterin auf Anforderung kostenfrei 
geliefert werden, zu erbringen.  

- Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben.  

 



 

- Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Wahlvorschlag  
einreichen will, sind außerdem bei Parteien und Wählervereinigungen deren  
Namen  und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei  
Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten deren Kennwort anzugeben.  

- Parteien und Wählervereinigungen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder 
einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach  
§ 37 LWahlG zu bestätigen. 

 
Die Stimmberechtigten, die einen Wahlkreisvorschlag unterstützen, müssen die  
Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift  
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben (§ 28 Abs. 4 Nr. 2 LWO). 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindeverwaltung, 
bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
betreffenden Wahlkreis stimmberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Stimmrechts sind vom Träger 
des Wahlvorschlags bei der Einreichung des Wahlkreisvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu 
verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Stimmrechts beantragt, muss nachweisen, dass 
der Betreffende den Wahlkreisvorschlag unterstützt (§ 28 Abs. 4 Nr. 3 LWO).  
 
Die gültigen Unterschriften und Bescheinigungen des Stimmrechts der Unterzeichner müssen bei der 
Einreichung der Wahlkreisvorschläge vorliegen. Sie können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich 
nicht nachgereicht werden, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. Ein Stimmberechtigter 
darf nur einen Wahlkreisvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlkreisvorschläge unterzeichnet, so 
ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlkreisvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 3 LWahlG, § 28 Abs. 4 Nr. 
4 LWO). 
 
Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetzlich geforderte Mindestzahl  
hinaus vorsorglich weitere Unterschriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle  
Unterschriften als gültig anerkannt werden können. 
 
6. Verbot der Listenverbindung 
 
Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen ist gemäß § 38 LWahlG 
nicht zulässig. 
 
7. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag 
 
Dem Wahlkreisvorschlag sind gemäß § 28 Abs. 5 LWO beizufügen 

- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und dass er für keinen 
anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber gegeben hat, 
sowie bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen die nach § 37 Abs. 5 Satz 3 und 
4 LWahlG vorgeschriebene Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der 
Kreiswahlleiterin, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei 
oder Wählervereinigung ist, jeweils nach dem Muster der Anlage 11, 

- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung nach dem Muster der Anlage 12 zur 
Landeswahlordnung, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, sowie 

- bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden 
ist, mit den nach § 37 Abs. 5 Satz 2 LWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 13 zur Landeswahlordnung gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 14 zur Landeswahlordnung abgegeben werden. 

 
 



 
Bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im Deutschen Bundestag und 
von Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter Wahl nicht ununterbrochen 
vertreten sind, und Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten sind außerdem beizufügen: 

- die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Stimmrechts der 
Unterzeichner, 

 

- die schriftliche Satzung der Partei oder Wählervereinigung, ihr schriftliches Programm und der Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes des Landesverbandes oder, wenn ein solcher nicht 
besteht, der Vorstände der nächstniedrigen  
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 

- die Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes oder die 
Nachweise über die Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung. 

 
8. Vordrucke zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen 
 

Die zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden auf  
Anforderung von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert; dies kann auch durch elektronische Bereitstellung 
erfolgen. 
 
9. Gesetzliche Grundlagen 
 
Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Landtagswahl 2021 sind 
 
- das Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

24. November 2004 (GVBl. S. 519), zuletzt geändert durch das Achte Landesgesetz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes vom 26.09.2019 (GVBl. S. 297).  
 

- die Landeswahlordnung (LWO) vom 06. Juni 1990 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch die Sechste 
Landesverordnung zur Änderung der Landeswahlordnung vom     31. Juli 2015 (GVBl. S. 241). 

 
Derzeit befinden sich erforderliche Anpassungen und Änderungen des Landeswahlgesetzes und der 
Landeswahlordnung in der Vorbereitung. Auf wesentliche Änderungen wird - unmittelbar nach 
Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Rheinland-Pfalz - im Internetangebot des 
Landeswahlleiters sowie in den einschlägigen Informationsbroschüren hingewiesen. 
 
10. Dienststelle der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters 
 
Die Anschrift der Kreiswahlleiterin lautet: 
 

Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 

37 Ludwigshafen II 

Postfach 21 12 20 

67012 Ludwigshafen 

 
 
Ludwigshafen, 22.07.2020 
 
Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 
37 Ludwigshafen II 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
 
  



 
Bekanntmachung 

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorhaben: 
„RHB 2010 – Streckenausbau und Beschleunigung der Rhein-Haardtbahn“ 

 
Der Planfeststellungsbeschluss des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20, 
56068 Koblenz vom 08.07.2020, Az.: V IV/10; B/04/17 wird gem. § 74 Abs. 4 VwVfG und § 3 Abs. 1 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wie folgt ausgelegt: 
 
1. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird nach § 3 Abs. 1 PlanSiG die nach § 74 Abs. 4 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) angeordnete Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses durch 
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. In der Zeit 

 
  vom    10.08.2020  bis einschließlich zum     24.08.2020  
 

wird der Planfeststellungsbeschluss auf der Internetseite  
 

https://lbm.rlp.de/de/themen/baurecht/planfeststellung-eisen-strassen-und-
seilbahnen/aktuelle-planfeststellungsverfahren/ 
 

veröffentlicht.  
 
2. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Planfeststellungsbeschluss zusätzlich in der Zeit 
 

vom   10.08.2020  bis einschließlich zum     24.08.2020  
 

bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bürogebäude,  
Jaegerstr. 1, 67059 Ludwigshafen 

 
Dienstzimmer  220 
Dienstzeit Mo. - Do.  09:00 - 16:00 Uhr 

Fr.   09:00 - 12:00 Uhr 
  

zur allgemeinen Einsichtnahme auszulegen. 
 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist zurzeit eine Einsichtnahme nur nach Terminvereinbarung möglich. 
Bitte setzen Sie sich hierfür mit Frau Boder-Schneider (Tel.: 0621/ 504-2060 oder per E-Mail: 
susanne.boder-schneider@ludwigshafen.de) in Verbindung. 

 
Bei der Einsichtnahme sind die aktuellen allgemeinen Hygienevorgaben einzuhalten. Darüber hinaus 
müssen Sie jederzeit mit Änderungen und Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie rechnen.  

 
3. Falls aufgrund der COVID-19-Pandemie die Einsichtnahme vor Ort doch nicht möglich sein sollte oder 

abgebrochen werden muss, bietet die Stadtverwaltung die Versendung von Unterlagen an. Die 
Versendung von Unterlagen erfolgt nur in begründeten Fällen. Bei der Versendung stehen CD-ROMs und 
Papierunterlagen zur Verfügung. Diese werden zentral durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
als Planfeststellungsbehörde oder durch die Vorhabenträgerin versandt. Die begründete Anfrage zur 
Versendung der Unterlagen kann an die betreffende Stadtverwaltung oder an den Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14 - 20, 56068 Koblenz, gerichtet werden. Hierfür steht auch die 
zentrale Mailadresse Eisenbahnen@lbm.rlp.de zur Verfügung.  
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die ggf. aufgrund der COVID-19-Pandemie verlängerten Postlaufzeiten, 
so dass eine möglichst frühzeitige Anfrage erfolgen sollte.  

 
4. Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch nach vorheriger 

Terminvereinbarung beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20, 56068 
Koblenz eingesehen werden. 

 
 
 



 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt der Beschluss den Betroffenen 
gegenüber, an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist, gemäß § 74 Absatz 4 Satz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes als zugestellt.  
 
Ludwigshafen, den 22.07.2020 
 
……………………………….. 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


